
    

Stand: 17.01.2020 

Informationen zum pauschalisierten Tagespflegegeld 
 

Ab dem 01.01.2020 wird im Landkreis St. Wendel für alle Tagespflegepersonen ein 
pauschalisiertes Tagespflegegeld ausgezahlt. 

1. Das Tagespflegegeld setzt sich wie folgt zusammen: 
• Grundbetrag: wöchentliche Betreuungszeit (laut Betreuungsvertrag)  

X 4,50€ X 4,33 Wochen 
• Zuschläge bei Sonderbedarf: Grundbetrag X (100% + XYZ%) 

Randzeiten/WE/Feiertag/Fahrdienst = 10% 
pädagogischer/pflegerischer Bedarf 10-100% 
≤ 3 Stunden in Randzeiten = 100% 

• Übernachtungen: Grundbetrag inkl. Zuschläge + durchschnittliche Anzahl der 
monatlichen Übernachtungen X 11€ 
 

2. Um die Pauschale festlegen zu können werden folgende Informationen zwingend 
benötigt: 

• wöchentliche Betreuungszeit, auch bei unregelmäßigen Arbeitszeiten der Eltern 
(Durchschnitt nehmen) 

• Angabe über Sonderbedarf (den Eltern obliegt die Nachweispflicht)  
• Anzahl der monatlichen Übernachtungen (Durchschnitt nehmen) 

 
3. Änderung der Pauschale können wie folgt vorgenommen werden: 

• In den ersten drei Monaten des Betreuungsverhältnisses können die Stunden 
rückwirkend angepasst werden 

• Ab dem 4. Monat ist eine Änderung des Stundenumfangs nur noch für den 
Folgemonat möglich, die Meldung muss daher im Vorhinein erfolgen 

• Die Meldungs- und Nachweispflicht (Bescheinigung, z.B. des Arbeitgebers) liegt 
bei den Eltern  

• Zur Meldung füllen Sie bitte gemeinsam mit den Eltern das Änderungsformular 
aus und reichen es bei der Koordinierungsstelle KTP per Mail (Scan) oder Post ein 
 

4. 20 Urlaubstage (Betreuung werktags) bzw. 26 Urlaubstage (7-Tage Woche) sind in der 
Pauschale enthalten. Meldung muss im Vorhinein an die Koordinierungsstelle erfolgen. 
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